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4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-

ren für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Freital (Abwas-

sergebührensatzung – AbwGebS) 

Aufgrund des § 50 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), zu-

letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285), der §§ 4, 14 und 124 der Ge-

meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 

(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285), sowie 

der §§ 1, 2, 9, 10, 17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 

876) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital in seiner Sitzung am 6. November 2025 

die folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Freital (Abwass-

ergebührensatzung - AbwGebS) vom 2. Dezember 2016, zuletzt geändert durch die 3. Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Freital vom 2. Novem-

ber 2023, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach der Abkürzung „SächsKAG“ wird der Zusatz „grundstücksbezogene“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert  

Vor dem Wort „Benutzungsgebühren“ wird „grundstücksbezogenen“ eingefügt. 

 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

Nachfolgend Absatz 4 wird Absatz 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

Die grundstücksbezogenen Abwassergebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des 

Abs. 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht oder sonstigen dinglichen Nutzungsrecht.“ 

 

 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „2,27“ durch die Angabe „2,67“ ersetzt. 

 

b) In § 8 Absatz 2 wird die Angabe „0,68“ durch die Angabe „0,76“ ersetzt. 

 

c) In § 8 Absatz 3 wird die Angabe „43,57“ durch die Angabe „45,95“ ersetzt 

 

d) In § 8 Absatz 4 wird die Angabe „25,50“ durch die Angabe „27,53“ ersetzt. 
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Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Freital, 10. November 2025 

 

 

 

Rumberg 

Oberbürgermeister 

 

 

Hinweis: 

Nach § 4 Abs. 4 und 5 SächsGemO gelten Satzungen und andere ortsrechtliche Vorschriften die unter Verletzung 

von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-

chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung oder des anderen Ortsrechts nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widerspro-

chen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder 

b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Andere Verletzungen können nach Ablauf der be-

zeichneten Frist nicht mehr geltend gemacht werden. 
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